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Ueber diejen Betrag kann die Spar: und Leihkalje verfügen, Hat
ihn jedod) nad) Ablauf der Konzejlion wieder herauszugeben, [oweit
er nicht megen Nidterjilllung-der Rongefitonsbedingungen in Anfprud
genommen worden ift. .

XI. Haftung.
Sf rt. 16.

Sollte der Konzeflionsvertrag aus Gründen, fi melde die fon.
zeflionäre einzujtehen haben, von der einen oder anderen Seite auf:
gelöft oder von ihnen nidht ridhtig erfüllt werden, [o ijt die Kaution
von einhunderttaujend (100,000) franten, jomie der Kautionsjond dem
Tiedtenjteiniiden

gic bie ridjtige Crjüllung ber Konjeljionsbedingungen und der
Berpflichtungen aus dem feobsfori Bajten überdies bte jümtfidjen

taate perjalfen.

bei der Gpar- und Leiblajle oder Jonjtwie Tiegenden Gelber ber Ron-
effiondre. Diefe Gelder Bajten üBerbies [íi alffällige nidt gededte
orberungen von Liedhteniteinern oder anderen im Liedhtenftein wohn:
ajten SSer[onen. :

Xil. SotaSlertigung.
rt. . .

Die Regierung wird dafür Bejorgt fein, bab die Pojtabfertigung
mit möglidhjter Beidleunigung vor id) gehen wird.” :

* *

* -

Su bdicjem Entwurfe ir zu bemerken, daß er iit verjdyic:
denen mefentlichen Punkten bedeutend weiter geht ald bie
Befchlüffe der Rommiffionsfigung vom 10. Auguft .1925 und
zwar namentlich in folgenden. Punkten : .

Qor allem ift qu ermäbnen, daÿ inbezug auf dag Monopol
dag Berfprechen aufgenommen wurde, daß Regierung und
Finanzkommiffion „ihr möglichftes für die Schaffung eines
gefeslichen Monspols“ tun werden, und zwar „vorbehäftlich
der Ent{chHeidung der Berwaltungs-Befchwerde-SInftanz.“ '

Ferner ift inbezug auf die Staatsabhaben in diefem Ent-
wurfe neu aufgenommen worden eine Minimalleiftung von
1 Million Schweizer Franken pro Jahr. Die Entihädigung
der Regierung für die Aufficht wurde von 15,000 auf
30,000 Sranten pro Sapr erhöht. Neu find im -Entwurfe
ferner die flm[dreibung be8 Geminnes$ unb die Bedingung,
daß die einheimifchen Beute angemefjen zu bezahlen Teen.
Onbegug auf die Sahlungépflicht beitimmt ber (nfmurf, bap
die fire Gumme von 100,000 Fr. zur Hälfte bei Beginn ber
Propaganda für jede S'ajfe und zur Hälfte jeweild un-
miftelbar nad) ber Siefung erfolgen foll, während nach dem
erffen Angebot 40,000 Fr. cin Monat nach der Erteilung
ber Rongejfion und weitere 40,000 Fr. am Tage der erften
Mlaffengiebung qu leiften gewefen wären. Der BVerfragdentwurf
bat alfo aud) in Ddiefer Oticbtung eine wefentlidy größere
Sicherheit für dag Land vorgejeben. :

 


